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Anfrage der Fraktion Linkes Bündnis/Bürgerliste Gießen gemäß § 30 GO zu 
Reinigungskräfte; Drucksache Nr.: ANF/1908/2013 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Janitzki, 
 
nachfolgend beantworte ich Ihre Fragen: 
 
Frage 1: 
Wie hoch ist zurzeit der Stundenlohn einer bei der Stadt beschäftigten Reinigungskraft, 
und zwar je nach Gehaltsgruppe, wenn es verschiedene Gruppen gibt? 
 
Antwort: 
Reinigungskräfte im Dauerarbeitsverhältnis mit der Stadt Gießen werden nach dem TVöD 
entlohnt. Sie sind in die TVöD-Entgeltgruppe 2 Ü eingruppiert. Der Stundensatz in dieser 
Entgeltgruppe beläuft sich je nach Entwicklungsstufe aktuell auf einen Bruttobetrag 
zwischen 10,57 EUR und 13,31 EUR. 
 
Frage 2: 
Wie hoch ist zurzeit der Stundenlohn einer Reinigungskraft, die in städtischen Liegen- 
schaften bei der sog. Fremdreinigung tätig ist, und zwar je nach Firma? 
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Antwort: 
Für den Sektor der Gebäudereinigung existiert ein gesetzlicher Mindestlohn nach 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz von 9,00 EUR brutto. Dieser Stundensatz muss demnach 
einer Reinigungskraft in jedem Fall gezahlt werden. Ergänzend hierzu existiert nach § 2 
des Tarifvertrags zur Regelung der Mindestlöhne für gewerbliche Arbeitnehmer in der 
Gebäudereinigung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bis zum 31.12.2013 ein 
tariflich abgesicherter Stundensatz von 9,00 EUR für die Lohngruppe 1, dem insbesondere 
die Innen- und Unterhaltsreinigungsarbeiten zugeordnet sind. Ab 01.01.2014 erhöht sich 
dieser Betrag um 3,44 % auf 9,31 EUR. Konkrete Informationen über die jeweiligen 
Stundensätze der Fremdfirmen, die städtische Liegenschaften reinigen, liegen dem 
Magistrat nicht vor. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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